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angelsächsischen Episkopat. Dieser behandelte die von Johannes, ar­
chicantor von St. Peter und Abt von S. Martino ai Monti in Rom, 
überbrachte päpstliche Anfrage195 im September 679196 auf der Synode 
von Haethfeld197; Johannes archicantor nahm deren Beschluß mit sich 
nach Rom und legte ihn Papst Agatho vor198. Wohl dadurch fühlten 
sich die angelsächsischen Synodalen der Verpflichtung enthoben, eine 
eigene Delegation zur römischen Ostersynode 680 zu schicken, an der 
keiner von ihnen teilnahm.
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Eine Einladung zu dieser synodalen Versammlung erging auch ins 
Frankenreich. König Dagobert II. entsandte ,seinen Bischof (A)Deoda­
tus, den Oberhirten von Toul 0199 und/oder Klosterbischof von Saint- 
Die200, in die Ewige Stadt. Er ordnete ihn als Begleiter dem Bischof 
Wilfrid von York bei201, der wegen der gegen seinen Willen vorgenom­
menen Teilung seines Sprengels an den Papst appelliert hatte und nach 
Rom reiste, um dort seine Sache persönlich zu verfechten202. Recht­
zeitig in Rom eingetroffen, nahmen beide Prälaten an der von Papst 
Agatho präsidierten römischen Synode des Herbstes 679 teil, die sich 
fast ausschließlich mit der causa Wilfridi Eboracensis befaßte203. Sie 


